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(54) VORRICHTUNG ZUM ENTSORGEN VON KAUGUMMI

(57) Vorrichtung (100) zum Entsorgen gebrauchter
Kaugummis, umfassend einen Korpus (110) mit einer
vorderseitig angeordneten Einrichtung (111), welche zur
Aufnahme von Kaugummi geeignet ist; und ein Behältnis
(120) zur Speicherung, Lagerung, Sammlung und/oder
Aufbewahrung von Kaugummi; wobei das Behältnis
(120) unterhalb der Einrichtung (111) angeordnet, nach
vorne überstehend ausgestaltet und nach oben zumin-
dest teilweise offen ist; und die Einrichtung (111) wenigs-
tens an Ihrer Vorderseite mit einer Schicht versehen ist,
die von solcher Beschaffenheit ist, dass der Kaugummi
zumindest vorübergehend anhaftet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Ent-
sorgen von gebrauchter Kaugummis umfassend einen
Korpus mit einer vorderseitig angeordneten Einrichtung,
welche zur Aufnahme von Kaugummi geeignet ist, und
ein Behältnis zur Speicherung, Lagerung, Sammlung
und/oder Aufbewahrung von Kaugummi.
[0002] In Deutschland erfreut sich das Kauen von Kau-
gummi einer großen Beliebtheit, zumal Kaugummi gut
schmeckt und für einen frischen Atem sorgt. So ist es
nicht verwunderlich, dass jeder deutsche Bundesbürger
pro Jahr knapp 100 Streifen Kaugummi verbraucht.
[0003] Allerdings ist handelsüblicher Kaugummi nicht
biologisch abbaubar und stellt im Falle einer achtlosen
Entsorgung für viele Kommunen und auch Reinigungs-
kräfte ein großes Problem dar. Wird ein Kaugummi ein-
fach weggeworfen, bleibt er in der Regel auf der Straße,
der Kleidung, den Schuhen u.a. kleben. So können bis
zu 80 ausgespuckte Kaugummis auf einem Quadratme-
ter Straße kleben, für deren Entfernung Deutschlands
Kommunen jährlich etwa 900 Millionen Euro ausgeben.
So ist es auch nicht verwunderlich, dass in immer mehr
Städten Bußgelder für das Ausspucken eines Kaugum-
mis verhängt werden.
[0004] Um dem Problem der achtlosen und/oder nicht
korrekten Entsorgung von Kaugummi zu begegnen, ste-
hen auf aktuellem Stand der Technik einige Lösungsvor-
schläge bereit.
[0005] So schlägt beispielsweise Marcus Sonntag in
seiner Diplomarbeit (ISBN 978-3-941846-01-2) ver-
schiedene aufmerksamkeitserzeugende Kommunikati-
onskonzepte für kaugummigeplagte Kommunen vor, wie
ein Plakat oder eine Kampagnen für den Straßenbelag.
Nachteilig bei derartigen Kommunikationskonzepten ist
jedoch, dass die Kaugummi-Konsumenten lediglich dazu
angehalten werden, die Entsorgung zu überdenken
und/oder korrekt durchzuführen. Eine konkrete Vorrich-
tung zur Entsorgung nicht mehr benötigter Kaugummi
wird jedoch nicht bereitgestellt.
[0006] Aus dem Stand der Technik sind bereits Vor-
richtungen zur Entsorgung von Kaugummi bekannt, wie
beispielsweise der spezielle Kaugummi-Abfallbehälter
Gum Catcher. Der Gum Catcher ist aufgrund seiner kom-
pakten Größe leicht an einer Wand und/oder einem Pfos-
ten anbringbar. Nachteilig ist jedoch, dass dieser auf-
grund seiner kompakten und für die Entsorgung von Kau-
gummi angepassten Größe leicht übersehen werden
kann, so dass Kaugummis dennoch unsachgemäß ent-
sorgt werden.
[0007] Es besteht daher ein großer Bedarf an einer
Vorrichtung zur Entsorgung von Kaugummi, welche
großflächig, beispielsweise an und/oder vor einer Wand,
angebracht werden kann. Zudem sollte die Vorrichtung
die Konsumenten dazu auffordern, Kaugummis nicht
mehr auf dem Boden, sondern eben in und/oder an dieser
Vorrichtung zu entsorgen.
[0008] Aufgabe der Erfindung ist es also, eine Vorrich-

tung zur Entsorgung von Kaugummi bereitzustellen, um
so die oben genannten Schwierigkeiten zu überwinden.
Eine derartige Vorrichtung bietet daher den Vorteil, dass
eine Neuverschmutzung durch Kaugummis zuverlässig
vermieden wird, so dass sich auch die Kosten für die
Reinigung und/oder Entfernung drastisch reduzieren.
[0009] Diese Aufgabe wird durch die Vorrichtung zur
Entsorgung von Kaugummi mit den Merkmalen des un-
abhängigen Anspruchs gelöst, insbesondere dadurch,
dass das Behältnis unterhalb der Einrichtung angeord-
net, nach vorne überstehend ausgestaltet und nach oben
zumindest teilweise offen ist; und die Einrichtung wenigs-
tens an Ihrer Vorderseite mit einer Schicht versehen ist,
die von solcher Beschaffenheit ist, dass der Kaugummi
zumindest vorübergehend anhaftet.
[0010] Es wird eine Vorrichtung zum Entsorgen von
Kaugummi vorgeschlagen, welche einen Korpus mit ei-
ner vorderseitig angeordneten Einrichtung und ein Be-
hältnis zur Speicherung, Lagerung, Sammlung und/oder
Aufbewahrung von Kaugummi umfasst.
[0011] Unter dem Begriff "Vorrichtung zum Entsorgen
gebrauchter Kaugummis" versteht sich ein Apparat, der
dazu eingerichtet ist, dass ein nicht mehr benötigter Kau-
gummi an einer vorderseitig eines Korpus angeordneten
Einrichtung angeklebt und/oder aufgenommen wird. Da-
zu weist die Vorrichtung im Allgemeinsten Fall einen Kor-
pus und ein Behältnis auf.
[0012] Der Begriff "Korpus" bezeichnet die Seite oder
die zusammengesetzten Seiten, den Boden und die
Oberseite der Vorrichtung, wobei dieser vollständig
und/oder teilweise geschlossen ist. Ein geschlossener
Korpus bietet den Vorteil, dass in dessen Innenbereich
kein Kaugummi oder anderer Müll gelangen kann
und/oder auf diese Weise entsorgt wird.
[0013] Insbesondere bei der Entsorgung von Kaugum-
mi ist es wichtig, dass der Korpus aus einem stabilen,
witterungsbeständigen, haftungsverminderten, brand-
hemmenden und/oder nicht brennbaren Material gefer-
tigt ist. Diesbezüglich ist beispielsweise ein metallischer
Werkstoff, ein Kunststoff oder ein Gemisch davon denk-
bar. Zudem ist es denkbar, dass die Oberfläche des Kor-
pus mit einer Schicht überzogen ist, um dessen Oberflä-
cheneigenschaften positiv zu beeinflussen.
[0014] Für die Realisierung der Erfindung ist dabei die
geometrische Form der Grundform des Korpus von un-
tergeordneter Bedeutung. Der Korpus der Vorrichtung
kann zudem jede Größe, Breite und Höhe aufweisen.
Bevorzugt weist der Korpus eine dem Einsatzort
und/oder der Zielgruppe angepasste Höhe, Breite und
Tiefe auf.
[0015] Um die Entsorgung von Kaugummi sicherzu-
stellen, weist der Korpus eine vorderseitig angeordnete
Einrichtung auf, welche zur Aufnahme gebrauchter Kau-
gummis geeignet ist. Unter einer derartigen Einrichtung
versteht sich jedes Mittel, welches mit einem gebrauch-
ten Kaugummi beklebbar ist bzw. an welchem ein Kau-
gummi anhaftet ist. Zu diesem Zweck ist die Einrichtung
nach vorne zu, d. h. in der vom Korpus wegweisenden
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Richtung mit einer Schicht versehen, welche von der ge-
wünschten Beschaffenheit ist und die es demzufolge er-
laubt einen gebrauchten Kaugummi zumindest vorüber-
gehend festzukleben. Es ist also erforderlich, dass eine
Adhäsion des Kaugummis an dieser Schicht erfolgt. Da-
bei steht im Rahmen der Erfindung grundsätzlich frei,
wenn der Kaugummi bleibend, d. h. zeitlich unbegrenzt
an der Schicht anhaftet, oder aber auch, dass der Kau-
gummi nur eine begrenzte Zeit anhaftet, um danach d.
h. nach einer gewissen Zeit, beispielsweise bei einem
Trocknungsprozess von hinreichender Dauer, von der
Schicht wieder abzufallen und dann in das Behältnis zu
gelangen, um dort aufgenommen zu werden. Derartige
Fälle werden durch das Merkmal "zumindest vorüberge-
hend" aus dem Anspruch 1 beschrieben.
[0016] Das Material und die Beschaffenheit der
Schicht sind grundsätzlich beliebig, sofern die gestellten
Voraussetzungen in funktioneller Hinsicht, nämlich dass
zumindest das vorübergehende Anhaften gebrauchter
Kaugummis an der Schicht, erfüllt ist.
[0017] Im Rahmen der Erfindung ist es dabei als we-
sentlich erkannt worden, dass die Einrichtung auf der
Vorderseite des Korpus sicher befestigt ist. Auf diese
Weise ist die Vorrichtung vor unsachgemäßer Benut-
zung, ungewollter Entwendung und/oder Vandalismus
geschützt.
[0018] Unter dem Begriff "Behältnis" versteht sich ein
Gegenstand, wie beispielsweise ein Behälter oder Ge-
fäß, der in seinem Inneren ein Volumen zur Speicherung,
Lagerung, Sammlung und/oder Aufbewahrung aufweist.
Bevorzugt dient das Behältnis zur Speicherung, Lage-
rung, Sammlung und/oder Aufbewahrung von Kaugum-
mi, insbesondere nicht mehr benötigter Kaugummi. Die-
ser Gegenstand dient dabei insbesondere dem Zweck,
seinen Inhalt, d.h. den Kaugummi, von seiner Umwelt zu
separieren, um diesen einfach, schnell und/oder pro-
blemlos zu entsorgen.
[0019] Im Rahmen der Erfindung ist es dabei wichtig,
dass das Behältnis nach oben hin offen ist. Abhängig
von Einsatzort und/oder Verwendungszweck ist es denk-
bar, dass die Wandung des Behältnisses teilweise oder
vollständig geschlossen und/oder durchbrochen ist.
[0020] Es ist dabei als erfindungswesentlich erkannt
worden, dass das Behältnis unterhalb der Einrichtung
angeordnet und nach vorne überstehend ausgestaltet
ist. Nur auf diese Weise wird sichergestellt, dass ein von
der Einrichtung ab- und/oder herunterfallender Kaugum-
mi in dem Behältnis aufgefangen und somit in diesem
gespeichert, gelagert, gesammelt und/oder aufbewahrt
wird.
[0021] Zudem erweist es sich als vorteilhaft, wenn das
Behältnis aus einem stabilen, witterungsbeständigen,
haftungsverminderten, brandhemmenden und/oder
nicht brennbaren Material gefertigt ist. Diesbezüglich ist
beispielsweise ein metallischer Werkstoff, ein Kunststoff
oder ein Gemisch davon denkbar. Zudem ist es denkbar,
dass die Innenfläche des Behältnisses mit einer Schicht
überzogen ist, um dessen Oberflächeneigenschaften po-

sitiv zu beeinflussen.
[0022] Unter einer "Zielgruppe" versteht sich eine be-
stimmte Gruppe und/oder Menge an Benutzern, welche
durch bestimmte Merkmale, Eigenschaften und/oder
Verhaltensweisen miteinander verbunden sind. Als Ziel-
gruppe kann jede Art von Gruppe gelten, neben Verbrau-
chern auch erwachsene Menschen, sowie Kinder oder
Jugendliche.
[0023] Es wird davon ausgegangen, dass die Definiti-
onen und Ausführungen der oben genannten Begriffe für
alle in dieser Beschreibung im Folgenden beschriebenen
Aspekte gelten, sofern nichts anders angegeben ist. Vor-
teilhafte Weiterbildungen der Erfindung, welche einzeln
oder in Kombination realisierbar sind, sind in den Unter-
ansprüchen dargestellt.
[0024] In einer Ausgestaltung der vorliegenden Erfin-
dung ist die Vorrichtung im Wesentlichen vertikal ausge-
richtet, so dass die Vorrichtung gleichermaßen körper-
größenunabhängig von allen Benutzern bedient werden
kann. Zudem wird auf diese Weise vorteilhafterweise er-
reicht, dass das Behältnis im Vergleich zur Einrichtung
verhältnismäßig klein bleibt. Dadurch werden nicht nur
Herstellungskosten, sondern auch Betriebskosten ein-
gespart.
[0025] In einer Weiterbildung der Erfindung weist die
Vorrichtung unterseitig einen Standfuß auf, so dass diese
freistehend ist. Eine freistehende Vorrichtung hat sich
dabei als besonders vorteilhaft erwiesen, wobei es wich-
tig ist, dass die Vorrichtung stabil und ohne zusätzliche
Sicherung gegen ein Umkippen steht. Alternativ kann die
Vorrichtung auch mit einer Sicherung, beispielsweise an
einer Wand, gesichert sein. Mittels der freistehenden
Vorrichtung wird die für die Entsorgung von Kaugummi
nutzbare Fläche vergrößert, zumal die Vorrichtung auch
als eine Art "Insel" einzeln und/oder in Kombination mit
weiteren Vorrichtungen auf einer Aufstandsfläche auf-
stellbar ist.
[0026] Unter einen "Standfuss" versteht sich dabei ei-
ne unterseitig der Vorrichtung angeordnete Einrichtung
als Stütze, um dieser ausreichend Stabilität zu verleihen.
Beispielsweise weist die Vorrichtung einen Standfuss
auf, welcher mittig der Vorrichtung angeordnet ist
und/oder sich über deren komplette Breite erstreckt. Al-
ternativ ist es weiterhin denkbar, dass die Vorrichtung
zwei an den äußeren, sich gegenüberliegenden Enden
des Einsatzes befindende Standfüße aufweist. Im Rah-
men der Erfindung sind natürlich auch drei, vier oder
mehr Standfüße realisierbar.
[0027] Bevorzugt besteht der Standfuss dabei aus ei-
nem stabilen, witterungsbeständigen, haftungsvermin-
derten, brandhemmenden und/oder nicht brennbaren
Material, wie der Korpus und/oder das Behältnis der Vor-
richtung.
[0028] Die Vorrichtung steht bei bestimmungsgemä-
ßem Gebrauch auf einer Aufstandsfläche auf, wie bei-
spielsweise einem Bodenbelag, insbesondere einem
Hartbelag, einem textilen, elastischen und/oder minera-
lischen Bodenbelag, und/oder dem Erdboden.
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[0029] In einer alternativen Weiterbildung ist die Vor-
richtung bleibend in einer Wand verankert. Dies bietet
nicht nur den Vorteil, dass die Vorrichtung gegen Dieb-
stahl, Vandalismus und/oder gegen ein Umkippen sicher
geschützt ist. Zudem verringert sich deren räumliche Tie-
fe. Überdies ist es auch möglich, die Vorrichtung an die
am Einsatzort befindliche farbliche Ausgestaltung anzu-
passen.
[0030] Im Rahmen der Erfindung ist dabei eine belie-
bige Verankerung der Vorrichtung in und/oder an einer
Wand denkbar.
[0031] In weiterer Ausgestaltung ist die Einrichtung ein
Papier, eine Folie und/oder ein textiles Gewebe ist, wobei
auch ein Verbund ähnlicher Materialien umfasst ist. Eine
derartige Einrichtung eignet sich besonders gut, um mit
einen nicht mehr benötigten Kaugummi beklebt zu wer-
den.
[0032] Alternativ ist die Einrichtung austauschbar,
wechselbar und/oder sich selbst reinigend ausgestaltet,
um fortlaufend die Entsorgung von Kaugummi zu ge-
währleisten. Beispielsweise ist es möglich, das Papier,
die Folie und/oder das textile Gewebe als Bahn auf einer
drehbaren Rolle zu lagern, um durch einfaches Weiter-
drehen eine unbenutzte Bahn zur Verfügung zu stellen.
Alternativ ist es auch möglich, dass die Einrichtung aus
mehreren Lagen aufgebaut ist, so dass durch Abreißen
der obersten Lage eine neue unbenutzte Lage zur Ver-
fügung gestellt wird. Zudem ist es denkbar, dass die Ein-
richtung sich selbst reinigend ausgestaltet ist, indem ein
getrockneter Kaugummi seine Haftung an der Schicht
verliert und in das Behältnis fällt.
[0033] In noch einer Weiterbildung ist das Behältnis
austauschbar und/oder aus der Vorrichtung entnehmbar.
Dies erleichtert erheblich die Entleerung des Behältnis-
ses, da dieses einfach gegen ein neues Behältnis aus-
getauscht und/oder leicht und problemlos aus der Vor-
richtung entnommen und nach der Entleerung dieser
wieder zugeführt wird. Alternativ kann das Behältnis zur
Erleichterung der Entleerung mit einer geeigneten Aus-
kleidung und/oder Flüssigkeit versehen sein.
[0034] Alternativ bevorzugt weist die Innenfläche des
Behältnisses eine Antihaftbeschichtung auf, was eben-
falls die Entleerung dieses erleichtert, indem der Kau-
gummi nicht und/oder nur erschwert daran anhaftet und
bei der Entsorgung mühelos aus diesem entnommen
werden kann.
[0035] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung des bevorzugten Ausführungsbeispiels in
Verbindung mit den Unteransprüchen. Hierbei können
die jeweiligen Merkmale für sich alleine oder zu mehreren
in Kombination miteinander verwirklicht sein. Die Erfin-
dung ist nicht auf das Ausführungsbeispiel beschränkt.
Das Ausführungsbeispiel ist in der Figur schematisch
dargestellt. Gleiche Bezugsziffern in den einzelnen Fi-
guren bezeichnen dabei gleiche oder funktionsgleiche
bzw. hinsichtlich ihrer Funktion einander entsprechende
Elemente.

[0036] Im Einzelnen zeigt:

Figur 1 die erfindungsgemäße Vorrichtung in pers-
pektivischer Darstellung.

[0037] In der Figur 1 ist eine Ausgestaltung einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung zum Entsorgen von Kau-
gummi (100) dargestellt, welche einen Korpus (110) mit
einer vorderseitig angeordneten Einrichtung (111) zur
Aufnahme eines nicht mehr benötigten Kaugummi und
ein Behältnis (120) zur Speicherung, Lagerung, Samm-
lung und/oder Aufbewahrung von Kaugummi umfasst.
[0038] Der Korpus (110) ist im Wesentlichen vertikal
ausgerichtet und vollständig geschlossen. Dies verhin-
dert, dass in dessen Innenbereich ein Kaugummi oder
anderer Müll gelangen kann und auf diese Weise ent-
sorgt wird. Aufgrund der vertikalen Ausrichtung des Kor-
pus (110) ist die Vorrichtung (100) gleichermaßen kör-
pergrößenunabhängig von allen Benutzern bedien- und
benutzbar. Zudem bleibt das Behältnis (120) im Ver-
gleich zur Einrichtung (111) verhältnismäßig klein, wo-
durch Herstellungs- und Betriebskosten eingespart wer-
den.
[0039] Vorderseitig weist der Korpus (110) eine Ein-
richtung (111) zur Aufnahme von Kaugummi auf, wie bei-
spielsweise ein Papier, eine Folie, ein textiles Gewebe
und/oder ein Verbund ähnlicher Materialien. Die Einrich-
tung (111) ist dabei mit einem Kaugummi beklebbar bzw.
an dieser ist ein Kaugummi anbringbar.
[0040] Das nach oben hin offene Behältnis (120) ist
unterhalb der Einrichtung (111) angeordnet und nach
vorne überstehend ausgestaltet. Nur auf diese Weise
wird sichergestellt, dass ein von der Einrichtung (111)
ab- und/oder herunterfallender Kaugummi in dem Be-
hältnis (120) aufgefangen und somit in diesem gespei-
chert, gelagert, gesammelt und/oder aufbewahrt wird.
[0041] Wie in Figur 1 deutlich zu erkennen ist, weist
die Vorrichtung (100) unterseitig einen Standfuss (101)
auf, so dass diese freistehend ist.

Bezugszeichenliste

[0042]

100 Vorrichtung zum Entsorgen von Kaugummi
101 Standfuss

110 Korpus
111 Einrichtung

120 Behältnis

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Entsorgen gebrauchter Kaugum-
mis (100), umfassend
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- einen Korpus (110) mit einer vorderseitig an-
geordneten Einrichtung (111), welche zur Auf-
nahme von Kaugummi geeignet ist; und
- ein Behältnis (120) zur Speicherung, Lage-
rung, Sammlung und/oder Aufbewahrung von
Kaugummi;

dadurch gekennzeichnet, dass

- das Behältnis (120) unterhalb der Einrichtung
(111) angeordnet, nach vorne überstehend aus-
gestaltet und nach oben zumindest teilweise of-
fen ist; und
- die Einrichtung (111) wenigstens an Ihrer Vor-
derseite mit einer Schicht versehen ist, die von
solcher Beschaffenheit ist, dass der Kaugummi
zumindest vorübergehend anhaftet.

2. Vorrichtung (100) nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung (100) im Wesentlichen vertikal ausgerichtet
ist.

3. Vorrichtung (100) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorrichtung (100) unterseitig einen Standfuss (101)
aufweist.

4. Vorrichtung (100) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorrichtung (100) bleibend in einer Wand verankert
ist.

5. Vorrichtung (100) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Einrichtung (111) ein Papier, eine Folie und/oder ein
textiles Gewebe ist.

6. Vorrichtung (100) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Einrichtung (111) austauschbar, wechselbar
und/oder sich selbst reinigend ausgestaltet ist.

7. Vorrichtung (100) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Behältnis (120) austauschbar und/oder aus der Vor-
richtung entnehmbar ist.

8. Vorrichtung (100) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die In-
nenfläche des Behältnisses (120) eine Antihaftbe-
schichtung aufweist.
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